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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch die Verordnung zur Änderung der 15. BayIfSMV ergibt sich, soweit für 

die Beschäftigten des Freistaates Bayern von Belang, folgende Änderung:  

 

Für nicht vollständig geimpfte bzw. genesene Beschäftigte mit Kundenkon-

takt in Einrichtungen/Betrieben, für die 2G bzw. 2G plus gilt, gilt ab 15. De-

zember 2021 hinsichtlich des Testnachweises § 28b Abs. 1 IfSG entspre-

chend.  

 

Diese Beschäftigten können den Testnachweis somit anstelle von zwei 

PCR-Tests pro Woche durch einen arbeitstäglich unter Aufsicht geführten 

Selbsttest erbringen. Insoweit gelten künftig die gleichen Voraussetzungen 

wie für die Beschäftigten in allen anderen Arbeitsstätten. Pro Woche können 

somit mindestens zwei Testnachweise durch die vom Arbeitgeber/Dienst-

herrn nach der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung zur Verfügung zu 

stellenden Tests (Selbsttests unter Aufsicht), im Übrigen über die kostenlo-

sen Bürgertestungen erbracht werden. 

 

Hinsichtlich der in der Änderungsverordnung enthaltenen Anpassung des 

Maskenstandards für Beschäftigte und der damit verbundenen Auswirkun-

gen auf das Maskenschutzkonzept für Behörden ergeht in Kürze ein geson-

dertes Schreiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Nicole Lang 

Ministerialdirigentin 

 

  


